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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.2025

Norm

ABGB §480

VermG §50

1. ABGB § 480 heute

2. ABGB § 480 gültig ab 01.01.1812

1. VermG § 50 heute

2. VermG § 50 gültig ab 01.01.1969

Rechtssatz

Die Unzulässigkeit der Ersitzung des Eigentums an Teilen eines im Grenzkataster enthaltenen Grundstücks nach § 50

VermG steht der Ersitzung einer bloßen Dienstbarkeit nicht entgegen.Die Unzulässigkeit der Ersitzung des Eigentums

an Teilen eines im Grenzkataster enthaltenen Grundstücks nach Paragraph 50, VermG steht der Ersitzung einer bloßen

Dienstbarkeit nicht entgegen.
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